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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Joachim Hanisch, Prof. 
(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert 
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Lud-
wig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi Schmidt, Jutta Widmann, 
Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, Tobias Reiß, 
Tanja Schorer-Dremel, Manfred Ländner, Bernhard Seidenath, Barbara Becker, 
Holger Dremel, Norbert Dünkel, Dr. Ute Eiling-Hütig, Matthias Enghuber, Max 
Gibis, Alfred Grob, Klaus Holetschek, Otto Lederer, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, 
Helmut Radlmeier, Angelika Schorer, Peter Tomaschko, Manuel Westphal und 
Fraktion (CSU) 

Bester Zivilschutz für Bayern! EU-Bereichsausnahme im Rettungsdienst umset-
zen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag begrüßt, dass das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
unmittelbar nach dem EuGH-Urteil zur Bereichsausnahme am 21.03.2019 einen Ge-
setzentwurf zur Umsetzung in Bayern angekündigt hat und bis Ende des Jahres dem 
Ministerrat Vorschläge für eine entsprechende Reform des Rettungsdienstgesetzes zur 
Entscheidung vorlegen will. Mit dieser Reform soll der im „Solinger Urteil“ (EuGH-Urteil 
vom 21.03.2019, Az. C-465/17) geschaffene Rahmen der Rechtssicherheit voll ausge-
nutzt werden, um Bereichsausnahmen bei der Leistungsvergabe im Rettungsdienst 
ohne Abstriche zu ermöglichen, hierbei einen fairen Wettbewerb mit privaten Anbietern 
im Rahmen der neuen gesetzlichen Möglichkeiten zu garantieren und die besonderen, 
traditionellen und lokal präsenten Leistungen der Hilfsorganisationen – von Aufwuchs-
system bis hin zum Katastrophenschutz – weiterhin in vollem Umfang zu fördern. 

 

 

Begründung: 

Der EuGH hat am 21.03.2019 (Az. C-465/17) entschieden, dass Notfallrettung und qua-
lifizierte Krankentransporte als Teil der Gefahrenabwehr unter die Bereichsausnahme 
fallen. Flächendeckend hochwertiger Rettungsdienst ist ein Markenzeichen Bayerns 
und soll es auch bleiben. Gerade anerkannte Hilfsorganisationen leisten – in gesundem, 
fairem Wettbewerb mit privaten Anbietern – einen unerlässlichen, ganzheitlichen Bei-
trag zur öffentlichen Sicherheit in Bayern. Das gilt es zu erhalten und fit zu machen für 
die Herausforderungen der Zukunft. Funktionierender Rettungsdienst in der Fläche ist 
kein reines, marktwirtschaftliches Gut – es ist, kombiniert mit Zivilschutz und ehrenamt-
lichem Engagement vor Ort, als Dienstleistung der Gefahrenabwehr im Sinne der EU-
Richtlinie 2014/24/EU eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Mit dem Solinger 
Urteil hat der Europäische Gerichtshof solide Grundlagen für eine Reform des bayeri-
schen Rettungsdienstgesetzes bis hin zur geregelten Bereichsausnahme geschaffen. 
Diese gilt es nunmehr im Sinne des Rettungsdienstes zeitnah umzusetzen. Das Staats-
ministerium des Innern, für Sport und Integration hat bereits angekündigt, dass bis Ende 
des Jahres ein ausgearbeiteter Gesetzentwurf dem Ministerrat zur Entscheidung vor-
gelegt werden soll. 



und alle Kommunen –, dass der Zeitpunkt der Antragstellung und der Zeitpunkt der 
Auszahlung schon zwei, drei Jahre auseinanderliegen können, weil man einfach 
entsprechend planen muss. Deshalb haben wir schon viele Anträge, und diese 
zahlen wir jetzt sukzessive aus. Dafür haben wir aber noch entsprechende Gelder 
aus unserem Programm. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Aufklärung leisten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Vielen Dank, Herr Staatsminister. 
– Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen, 
und wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion auf der korrigierten Drucksa-
che 18/3988 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, FREIE WÄHLER, CSU, FDP, die AfD 
sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Gegenstimmen? – Keine. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion auf der Drucksache 18/4025 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie die SPD und die FDP. Gegenstimmen! – FREIE WÄH-
LER, CSU, AfD sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Enthaltungen? – 
Gibt es keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Da wir jetzt schon knapp Viertel vor sechs haben, ergibt es keinen Sinn mehr, die 
restlichen Dringlichkeitsanträge zu beraten, da wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig 
zur Abstimmung kommen. Deshalb entscheide ich, die Dringlichkeitsanträge – 
ganz offensichtlich im Einvernehmen mit der Mehrheit des Hohen Hauses – in die 
Ausschüsse zu verweisen. 

Daher werden die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/3989, 18/4026, 
18/4027, 18/3990, 18/3991, 18/4028 sowie 18/3993 mit 18/3997 sowie 18/4029 an 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss überwiesen.

Die Sitzung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.

(Schluss: 17:43 Uhr)

3426 Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode Protokoll 18/28
vom 10.10.2019

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000368.html


 

18. Wahlperiode 13.11.2019 Drucksache 18/4796 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Joachim Hanisch u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König u.a. und 
Fraktion (CSU) 
Drs. 18/3991 

Bester Zivilschutz für Bayern! EU-Bereichsausnahme im Rettungsdienst umset-
zen 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Joachim Hanisch 
Mitberichterstatter: Klaus Adelt 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, In-
nere Sicherheit und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 11. Sit-
zung am 16. Oktober 2019 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfoh-
len. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsan-
trag in seiner 45. Sitzung am 13. November 2019 mitberaten und e i n s t im -
m i g  Zustimmung empfohlen. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, 
Joachim Hanisch, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann 
Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, 
Wolfgang Hauber, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus 
Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Gabi 
Schmidt, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Kreuzer, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander König, Tobias Reiß, 
Tanja Schorer-Dremel, Manfred Ländner, Bernhard Seidenath, Barbara Becker, 
Holger Dremel, Norbert Dünkel, Dr. Ute Eiling-Hütig, Matthias Enghuber, Max 
Gibis, Alfred Grob, Klaus Holetschek, Otto Lederer, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, 
Helmut Radlmeier, Angelika Schorer, Peter Tomaschko, Manuel Westphal und 
Fraktion (CSU) 

Drs. 18/3991, 18/4796 

Bester Zivilschutz für Bayern! EU-Bereichsausnahme im Rettungsdienst umsetzen 

Der Landtag begrüßt, dass das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
unmittelbar nach dem EuGH-Urteil zur Bereichsausnahme am 21.03.2019 einen Ge-
setzentwurf zur Umsetzung in Bayern angekündigt hat und bis Ende des Jahres dem 
Ministerrat Vorschläge für eine entsprechende Reform des Rettungsdienstgesetzes zur 
Entscheidung vorlegen will. Mit dieser Reform soll der im „Solinger Urteil“ (EuGH-Urteil 
vom 21.03.2019, Az. C-465/17) geschaffene Rahmen der Rechtssicherheit voll ausge-
nutzt werden, um Bereichsausnahmen bei der Leistungsvergabe im Rettungsdienst 
ohne Abstriche zu ermöglichen, hierbei einen fairen Wettbewerb mit privaten Anbietern 
im Rahmen der neuen gesetzlichen Möglichkeiten zu garantieren und die besonderen, 
traditionellen und lokal präsenten Leistungen der Hilfsorganisationen – von Aufwuchs-
system bis hin zum Katastrophenschutz – weiterhin in vollem Umfang zu fördern. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 

auf:

Abstimmung

über eine Verordnung und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 29 und 37 der Anlage zur Ta-

gesordnung, es sind dies die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Bayerns Bauern 

schützen – Öffnungsklausel der Düngemittelverordnung nutzen!" und "Einem Verbot 

von Ölheizungen entgegenwirken" auf den Drucksachen 18/3885 und 18/3997, die auf 

Wunsch der AfD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Der Aufruf erfolgt dann am 

Ende der Tagesordnung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Wer ist dagegen? – Ich sehe keine Gegen-

stimmen. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltungen sehe ich auch nicht. Damit ist 

diese Abstimmung positiv entschieden. Wir haben schon festgestellt, dass die beiden 

fraktionslosen Abgeordneten nicht im Saal sind. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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